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Erste Änderung der fachspezifischen 

Studienordnung 
für den Masterstudiengang „Sportwissenschaft“  

(AMB Nr. 24/2013) 
 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung 

vom 24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt 

der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) 

hat der Fakultätsrat der Kultur-, Sozial- und Bil-

dungswissenschaftlichen Fakultät am 12. Juni 

2019 die erste Änderung der Studienordnung er-

lassen: 

 

 

 

Artikel I 

 

1. In „Anlage 1: Modulbeschreibungen“ werden die 

Modulbeschreibungen der Module „Basis 1 Inte-

griertes Theorie- und Praxismodul“ und „Basis 2 

Diagnostik und Evaluation“ durch die Modulbe-

schreibungen gemäß Anlage 1 dieser Änderungs-

ordnung ersetzt. 

2. In „Anlage 2: Idealtypischer Studienverlaufs-

plan ohne Auslandssemester“ wird der idealtypi-

sche Studienverlaufsplan durch den idealtypischen 

Studienverlaufsplan gemäß Anlage 2 dieser Ände-

rungsordnung ersetzt. 

 

3. In „Anlage 3: Idealtypischer Studienverlaufs-

plan mit Auslandssemester“ wird der idealtypische 

Studienverlaufsplan durch den idealtypischen Stu-

dienverlaufsplan gemäß Anlage 3 dieser Ände-

rungsordnung ersetzt. 

 

 

Artikel II 

 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach 

ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungs-

blatt der Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 

 

(2) Die fachspezifische Studienordnung vom 

25. Juli 2013 (Amtl. Mitteilungsblatt der Hum-

boldt-Universität zu Berlin Nr. 24/2013) in der 

Fassung dieser Änderungsordnung gilt für alle 

Studentinnen und Studenten, die ihr Studium 

nach dem In-Kraft-Treten dieser Änderungsord-

nung aufnehmen oder im Wege eines Hochschul-, 

Studiengangs- oder Studienfachwechsels oder ei-

ner Wiederimmatrikulation fortsetzen. 

 

                                                 

 Die Universitätsleitung hat die erste Änderung der Stu-

dienordnung am 15. August 2019 bestätigt. 

(3) Studentinnen und Studenten, die ihr Studium 

vor dem In-Kraft-Treten dieser Änderungsordnung 

aufgenommen oder im Wege eines Hochschul-, 

Studiengangs- oder Studienfachwechsels oder ei-

ner Wiederimmatrikulation fortgesetzt haben, füh-

ren ihr Studium übergangsweise nach den bisher 

für sie geltenden Regelungen fort. Alternativ kön-

nen sie die fachspezifische Studienordnung vom 

25. Juli 2013 (Amtl. Mitteilungsblatt der Hum-

boldt-Universität zu Berlin Nr. 24/2013) in der 

Fassung dieser Änderungsordnung wählen. Die 

Wahl muss schriftlich gegenüber dem Prüfungsbü-

ro erklärt werden und ist unwiderruflich. Ab dem 

01. Oktober 2021 gilt die Studienordnung vom 

25. Juli 2013 ausnahmslos in der Fassung dieser 

Änderungsordnung. Beim Übergang in die Studi-

enordnung vom 25. Juli 2013 in der Fassung die-

ser Änderungsordnung werden bisherige Leistun-

gen entsprechend § 110 ZSP-HU berücksichtigt. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Basis 1 Integriertes Theorie-Praxis-Modul  Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

In diesem Modul stellen die Studierenden eine Verbindung von im Studium erworbenen sportwissenschaftli-

chen Kompetenzen mit praktischen Anwendungsfeldern im Bereich des Sports her. Hierfür werden sowohl 

spezifische, praxisrelevante Lehrveranstaltungen (ITP und SE) angeboten und Gelegenheit zu außeruniversi-

tären Praxiserfahrungen (Praktika) gegeben. Die Studierenden reflektieren in diesem Modul ihre sportwis-

senschaftlichen Kompetenzen in ausgewählten Bewegungs-, Berufs- bzw. Theoriefeldern in Bezug auf eine 

mögliche zukünftige berufliche Tätigkeit. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine  

Erläuterung des Studienangebots: Es ist mindestens ein Integrierter Theorie- und Praxiskurs (ggf. in Form 

einer Exkursion) sowie ein Seminar zu absolvieren. Darüber hinaus ist eine weitere Lehrveranstaltung (Se-

minar, Integrierter-Theorien- und Praxiskurs) gemäß der Modulbeschreibung oder ein Praktikum im Umfang 

von 3 LP zu absolvieren. 

Lehrveranstal-

tungsart 

Präsenzzeit, Work-

load in Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Vorausset-

zung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

Integrierter 

Theorie- und 

Praxiskurs (ITP/ 

EX) 

2 SWS 

 

75 Stunden 

25 Stunden  

Präsenzzeit,  

50 Stunden  

Vor- und Nachbe-

reitung der Lehr-

veranstaltung und 

der speziellen Ar-

beitsleistung 

3 LP, Teilnahme 

und Unterrichts-

sequenz (ca. 20 

Min.) 

 

Erwerb, Erprobung und Vervollkommnung 

ausgewählter sportmotorischer Fähigkeiten 

und Fertigkeiten mit besonderem Fokus auf 

die Anwendung im Leistungs-, Gesundheits- 

oder Fitnesssport bzw. in Vereinen und Ver-

bänden, kommerziellen oder staatlichen An-

bietern. 

SE 

 

2 SWS 

 

75 Stunden  

25 Stunden  

Präsenzzeit,  

50 Stunden,  

Vor- und Nachbe-

reitung der Lehr-

veranstaltung und 

der speziellen Ar-

beitsleistung  

 

3 LP, Teilnahme 

und Präsentation 

(ca. 20 Min.) 

Aktuelle Anwendungsgebiete sportwissen-

schaftlicher Forschung werden thematisiert 

mit Blick auf: 

 physiologische Anforderungen sowie An-

forderungen an den Bewegungsapparat 

(Sportmedizin) oder  

 biomechanische und motorische Anforde-

rungen (Bewegungs- und Trainingswis-

senschaft) oder 

 spezifische soziale, kulturelle oder histo-

rische Aspekte und deren Bedeutung für 

moderne Gesellschaften (Sportsoziologie) 

oder  

 spezifische sportpädagogische, erzie-

hungswissenschaftliche Fragestellungen 

im schulischen wie außerschulischen Kon-

text (Sportpädagogik) oder 

 individuelle, psychologische Prozesse im 

Sport- und Bewegungskontext (Sportpsy-

chologie).  

PR 75 Stunden  

50 Stunden  

Praktikum und 25 

Stunden Anferti-

gung der speziellen 

Arbeitsleistung 

 

3 LP, Praktikum 

und Portfolio im 

Umfang von ca. 5 

Seiten/7.500 Zei-

chen ohne Leer-

zeichen 

Die Studierenden absolvieren ein orientieren-

des Praktikum in einer mit sport- und bewe-

gungsbezogenen Projekten arbeitenden Insti-

tution und lernen so mögliche Berufsfelder 

kennen. Sie reflektieren die erworbenen 

Kenntnisse in schriftlicher Form. 
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Modulabschluss-

prüfung 

25 Stunden 

Inklusive Vor- und 

Nachbereitung 

 

Klausur (ca. 45 

Min.) oder Hausar-

beit (ca. 5 Seiten 

bzw. 7.500 Zeichen 

ohne Leerzeichen) 

oder mündliche 

Prüfung (ca. 20 

Min.) 

1 LP, Bestehen  

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester                            2 Semester 

Beginn des  

Moduls  

 Wintersemester                      Sommersemester 
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Basis 2 Diagnostik und Evaluation Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

Die Studierenden erlernen, vertiefen und reflektieren wissenschaftliche Erkenntnisse und Verfahrensweisen 

in den Bereichen Diagnostik und Evaluation. Somit sind sie in der Lage, geeignete Daten methodenbasiert zu 

erheben, einen körperlichen, psychischen oder sozialen Sachverhalt festzustellen (Diagnose) und eine empi-

risch gestützte Bewertung von (alternativen) Maßnahmen (Evaluation) durchzuführen. Sie kennen die enge 

Verflechtung von valider Empirie, Diagnostik und Evaluation einerseits sowie darauf basierenden Entschei-

dungen, Handlungen und Prognosen andererseits. 

Die Diagnostik und Evaluation sportwissenschaftlicher Sachverhalte erfolgt anforderungs- und fachbezogen. 

Die spezifischen Anforderungen sind typisch für die verschiedenen Merkmals- und Anwendungsbereiche der 

unterschiedlichen Sportarten (z.B. Spielanalysen, biomechanische Analysen), Fachdisziplinen (z.B. physiolo-

gische Leistungsdiagnostik, Unterrichtsevaluation) oder spezifischen Auftragsbedingungen (z.B. Materialprü-

fung, Talentselektion). 

In Kenntnis der theoretischen und praktischen Grundlagen arbeiten die Studierenden problembezogen, me-

thodengeleitet, kritisch und eigenständig an vorgegebenen Aufgabenstellungen und Inhaltsbereichen. Durch 

ihre Erhebungen, Analysen und Schlussfolgerungen können sie so erworbene Kompetenzen auf verschiedene 

Problemfelder und Fachgebiete transferieren. Sie werden in die Lage versetzt, komplexe Datensätze metho-

disch-statistisch zu generieren und auszuwerten, Untersuchungsergebnisse zu interpretieren, hochwertige 

und schlüssige Untersuchungsberichte abzufassen, begründete Handlungsempfehlungen abzugeben und ihre 

Erkenntnisse in einen interdisziplinären Kontext einzuordnen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine  

Lehrveranstal-

tungsart 

Präsenzzeit, Work-

load in Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Vorausset-

zung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

HS 

 

2 SWS 

 

100 Stunden,  

25 Stunden  

Präsenzzeit, 

75 Stunden  

Vor- und Nachbe-

reitung der Lehr-

veranstaltung und 

der speziellen Ar-

beitsleistung 

4 LP, Teilnahme 

und Projektarbeit 

(ca. 10 Seiten 

bzw. 15.000 Zei-

chen ohne Leer-

zeichen) 

Sozialwissenschaften 

Die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer 

erweitern ihr diagnostisches und evaluations-

bezogenes Wissen in den verschiedenen sozi-

alwissenschaftlichen Feldern des Sports. In 

den Hilfsdisziplinen Methodik und Statistik 

vertiefen sie ihre theoretischen Kenntnisse 

und applizieren diese auf konkrete Fragestel-

lungen. Die Studierenden lernen, relevante, 

zuverlässige und valide Daten systematisch 

zu ermitteln, zu analysieren, zu interpretieren 

und kontextual einzuordnen. Dadurch werden 

sie befähigt, sozialwissenschaftliche Sachver-

halte zu diagnostizieren, Entscheidungen em-

pirisch zu fundieren, zu kontrollieren bzw. zu 

optimieren, Handlungsalternativen zu entwi-

ckeln sowie Kausalzusammenhänge oder all-

gemeine Prinzipien zu verstehen. 

HS 2 SWS 

 

100 Stunden,  

25 Stunden  

Präsenzzeit, 

75 Stunden  

Vor- und Nachbe-

reitung der Lehr-

veranstaltung und 

der speziellen Ar-

beitsleistung 

4 LP, Teilnahme 

und Projektarbeit 

(ca. 10 Seiten 

bzw. 15.000 Zei-

chen ohne Leer-

zeichen) 

Naturwissenschaften 

Die Studierenden lernen im Detail die Güte-

kriterien für eine valide naturwissenschaftli-

che Diagnostik kennen. Sie erwerben Kennt-

nisse über naturwissenschaftliche Methoden, 

die die Leistungsfähigkeit des menschlichen 

neuronalen, kardiovaskulären und muskulo-

skeletalen Systems bewerten können. Die 

Prinzipien, Möglichkeiten und Limitierungen 

der Diagnostik von sportmedizinischen, or-

thopädischen, biomechanischen und trai-

ningswissenschaftlichen Verfahren werden 

studiert. Darüber hinaus erlernen die Studie-

renden die Messergebnisse zu interpretieren 

und wissenschaftlich begründete Schlussfol-

gerungen zu ziehen. 
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Modulabschluss-

prüfung 

50 Stunden 

Inklusive Vor- und 

Nachbereitung 

 

Modulabschluss im 

Themenbereich So-

zialwissenschaften 

(1 LP): 

Klausur (ca. 45 

Min.) oder Hausar-

beit (ca. 5 Seiten 

bzw. 7.500 Zeichen 

ohne Leerzeichen) 

oder Portfolio (7-10 

Seiten bzw. 

10.500-15.000 Zei-

chen ohne Leerzei-

chen) 

 

Modulabschluss im 

Themenbereich Na-

turwissenschaften 

(1 LP):  

Klausur (ca. 45 

Min.) oder Hausar-

beit (ca. 5 Seiten 

bzw. 7.500 Zeichen 

ohne Leerzeichen) 

oder Portfolio (7-10 

Seiten bzw. 

10.500-15.000 Zei-

chen ohne Leerzei-

chen) 

2 LP, Bestehen  

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester                            2 Semester 

 

Beginn des  

Moduls  

 Wintersemester                      Sommersemester 
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Anlage 2: Idealtypischer Studienverlaufsplan ohne Auslandssemester 

 

Hier finden Sie eine Aufteilung der Module mit den jeweiligen Lehrveranstaltungen, SWS und LP auf die Semes-

ter, die einem idealtypischen, aber nicht verpflichtenden Studienverlauf entspricht.  

 

 

Nr. 

des 

Mo-

duls 

 

Name des Moduls 

 
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

Pflichtbereich 

1 
Basis 1 Integriertes Theorie-

Praxis-Modul 

 

 
 

ITP/EX, SE,  

PR 

4-6 SWS 

10 LP 

 

2 Basis 2 Diagnostik und Evaluation 

2 x HS 

4 SWS 

10 LP 

   

3 

Basis 3 Sport und Bewegung in 

heterogenen und pluralistischen 

Kontexten aus naturwissenschaft-

licher Perspektive 

2 x HS  

2 SWS 

5 LP 

   

4 

Basis 4 Sport und Bewegung in 

heterogenen und pluralistischen 

Kontexten aus sozialwissenschaft-

licher Perspektive 

2 x HS  

2 SWS 

5 LP 

   

     
Masterarbeit 

30 LP 

Fachlicher Wahlpflichtbereich 

Es sind vier Module aus dem fachlichen Wahlpflichtbereich zu absolvieren. 

5-10 

Schwerpunkt 1 Sport und Bewe-

gung in bildungspluralistischen Ar-

rangements  

Schwerpunkt 2 Adaptation des 

menschlichen Organismus 

Schwerpunkt 3 Sport, Bewegung 

und Bildung in der Zivilgesell-

schaft  

Schwerpunkt 4 Bewegungsregula-

tion und Kontrolle  

Schwerpunkt 5 Interaktionspro-

zesse im Sport 

Schwerpunkt 6 Analyse sportlicher 

Bewegung 

 

2 x HS bzw. 

VL, HS 

4 SWS 

10 LP 

2 x HS bzw. 

VL, HS 

4 SWS 

10 LP 

 

 

2 x HS 

4 SWS 

10 LP 

2 x HS 

4 SWS 

10 LP 

 

Überfachlicher Wahlpflichtbereich 

 Überfachlicher Wahlpflichtbereich 

Nach Ange-

bot und Wahl 

10 LP 

Nach Ange-

bot und Wahl 

10 LP 

  

SWS und LP  

je Semester 

8 SWS + 

überfachli-

cher Wahl-

pflichtbe-

reich, 

30 LP 

8 SWS +  

überfachli-

cher Wahl-

pflicht-

bereich,  

30 LP 

12-14 SWS,  

30 LP 
30 LP 
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Anlage 3: Idealtypischer Studienverlaufsplan mit Auslandssemester 

Hier finden Sie eine Aufteilung der Module mit den jeweiligen Lehrveranstaltungen, SWS und LP auf die Semes-

ter, die einem idealtypischen, so aber nicht verpflichtenden Studienverlauf entspricht. Die Module des 3. oder 4. 

Semesters werden für ein Studium an einer Universität im Ausland empfohlen. 

 
 

Nr. des 

Moduls 

Name des Moduls 

 
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

Pflichtbereich 

1 
Basis 1 Integriertes Theorie-

Praxis-Modul 
  

ITP/EX, SE,  

PR 

4-6 SWS 

10 LP 

 

2 
Basis 2 Diagnostik und Evalu-

ation 

2 x HS  

4 SWS 

10 LP 

   

3 

Basis 3 Sport und Bewegung 

in heterogenen und pluralisti-

schen Kontexten aus natur-

wissenschaftlicher Perspektive 

2 x HS (1) 

2 SWS 

5 LP 

   

4 

Basis 4 Sport und Bewegung 

in heterogenen und pluralisti-

schen Kontexten aus sozial-

wissenschaftlicher Perspektive 

2 x HS (1) 

2 SWS 

5 LP 

   

     Masterarbeit 

Fachlicher Wahlpflichtbereich 

Es sind vier Module aus dem fachlichen Wahlpflichtbereich zu absolvieren. 

5-10 

Schwerpunkt 1 Sport und Be-

wegung in bildungspluralisti-

schen Arrangements  

Schwerpunkt 2 Adaptation des 

menschlichen Organismus 

Schwerpunkt 3 Sport, Bewe-

gung und Bildung in der Zivil-

gesellschaft  

Schwerpunkt 4 Bewegungsre-

gulation und Kontrolle 

Schwerpunkt 5 Interaktions-

prozesse im Sport  

Schwerpunkt 6 Analyse sport-

licher Bewegung 

 

2 x HS bzw. 

VL, HS 

4 SWS 

10 LP 

2 x HS bzw. 

VL, HS 

4 SWS 

10 LP 

 

 

2 x HS 

4 SWS 

10 LP 

2 x HS 

4 SWS 

10 LP 

 

Überfachlicher Wahlpflichtbereich 

 
Überfachlicher Wahlpflichtbe-

reich 

Nach Angebot 

und Wahl 

10 LP 

Nach Angebot 

und Wahl 

10 LP 

  

SWS und LP  

je Semester 

8 SWS + 

überfachlicher 

Wahlpflicht-

bereich,  

30 LP  

8 SWS + 

überfachlicher 

Wahlpflicht-

bereich,  

30 LP   

12-14 SWS, 

30 LP  
30 LP  
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Erste Änderung der fachspezifischen 

Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang „Sportwissenschaft“ (AMB 

Nr. 24/2013) 
 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung vom 

24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) hat 

der Fakultätsrat der Kultur-, Sozial- und Bildungs-

wissenschaftlichen Fakultät am 12. Juni 2019 die 

erste Änderung der Prüfungsordnung erlassen: 

 

 

Artikel I 

 

Die „Anlage: Übersicht über die Prüfungen“ wird 

gemäß Anlage geändert.  

 

 

Artikel II 

 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach 

ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungs-

blatt der Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 

 

(2) Die fachspezifische Prüfungsordnung vom 

25. Juli 2013 (Amtl. Mitteilungsblatt der Hum-

boldt-Universität zu Berlin Nr. 24/2013) in der 

Fassung dieser Änderungsordnung gilt für alle 

Studentinnen und Studenten, die ihr Studium 

nach dem In-Kraft-Treten dieser Änderungsord-

nung aufnehmen oder im Wege eines Hochschul-, 

Studiengangs- oder Studienfachwechsels oder ei-

ner Wiederimmatrikulation fortsetzen. 

 

                                                 

 Die Universitätsleitung hat die erste Änderung der Prü-

fungsordnung am 15. August 2019 bestätigt. 

(3) Studentinnen und Studenten, die ihr Studium 

vor dem In-Kraft-Treten dieser Änderungsordnung 

aufgenommen oder im Wege eines Hochschul-, 

Studiengangs- oder Studienfachwechsels oder ei-

ner Wiederimmatrikulation fortgesetzt haben, füh-

ren ihr Studium übergangsweise nach den bisher 

für sie geltenden Regelungen fort. Alternativ kön-

nen sie die fachspezifische Prüfungsordnung vom 

25. Juli 2013 (Amtl. Mitteilungsblatt der Hum-

boldt-Universität zu Berlin Nr. 24/2013) in der 

Fassung dieser Änderungsordnung wählen. Die 

Wahl muss schriftlich gegenüber dem Prüfungsbü-

ro erklärt werden und ist unwiderruflich. Ab dem 

01. Oktober 2021 gilt die Prüfungsordnung vom 

25. Juli 2013 ausnahmslos in der Fassung dieser 

Änderungsordnung. Beim Übergang in die Prü-

fungsordnung vom 25. Juli 2013 in der Fassung 

dieser Änderungsordnung werden bisherige Leis-

tungen entsprechend § 110 ZSP-HU berücksich-

tigt. 
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Anlage: Übersicht über die Prüfungen 

 
Masterstudiengang Sportwissenschaft 
 

Nr. des 
Moduls 

Name des Moduls LP des 
Moduls 

Fachspezifische Zulassungsvoraussetzun-
gen für die Prüfung 

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang Benotung 

Pflichtbereich1 

Basis 1 Integriertes Theorie-Praxis-Modul 10 keine Klausur (ca. 45 Min.) oder Hausarbeit (ca. 5 Sei-

ten bzw. 7.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder 

mündliche Prüfung (ca. 20 Min.) 

ja 

Basis 2 Diagnostik und Evaluation 10 keine  

Modulabschluss im Themenbereich Sozialwissen-

schaften (1 LP): 

Klausur (ca. 45 Min.) oder Hausarbeit (ca. 5 Sei-

ten bzw. 7.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder 

Portfolio (7-10 Seiten bzw. 10.500-15.000 Zei-

chen ohne Leerzeichen) 

 

Modulabschluss im Themenbereich Naturwissen-

schaften (1 LP):  

Klausur (ca. 45 Min.) oder Hausarbeit (ca. 5 Sei-
ten bzw. 7.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder 
Portfolio (7-10 Seiten bzw. 10.500-15.000 Zei-
chen ohne Leerzeichen) 

ja 

Basis 3 Sport und Bewegung in heterogenen und 
pluralistischen Kontexten aus naturwissen-
schaftlicher Perspektive 

5 Das Modul wird ohne Prüfung abgeschlossen. 

Basis 4 Sport und Bewegung in heterogenen und 
pluralistischen Kontexten aus sozialwis-
senschaftlicher Perspektive 

5 Das Modul wird ohne Prüfung abgeschlossen. 

 
Masterarbeit 30 keine 60 Seiten (ca. 180.000 Zeichen), 6 Monate ja 

                                                 
1
 Im Pflichtbereich sind alle Module zu absolvieren. 
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Fachlicher Wahlpflichtbereich2 

Schwer- 
punkt 1 

Sport und Bewegung in bildungspluralisti-
schen Arrangements 

10 Abschluss der Basismodule 3 und 4 Die Modulabschlussprüfung erfolgt mündlich (ca. 
30 Min.) oder in Form einer Hausarbeit (ca. 10 
S.) 

ja 

Schwer- 
punkt 2 

Adaption des menschlichen Organismus 10 Abschluss der Basismodule 3 und 4 Die Modulabschlussprüfung erfolgt mündlich (ca. 
30 Min.), schriftlich als Klausur (ca. 90 Min.) oder 
in Form einer Hausarbeit (ca. 10 S.) 

ja 

Schwer- 
punkt 3 

Sport, Bewegung und Bildung in der Zivil-
gesellschaft 

10 Abschluss der Basismodule 3 und 4 Die Modulabschlussprüfung erfolgt mündlich (ca. 
30 Min.) oder in Form einer Hausarbeit (ca. 10 
S.) 

ja 

Schwer- 
punkt 4 

Bewegungsregulation und Kontrolle 10 Abschluss der Basismodule 3 und 4 Die Modulabschlussprüfung erfolgt mündlich (ca. 
30 Min.), schriftlich als Klausur (ca. 90 Min.) oder 
in Form einer Hausarbeit (ca. 10 S.) 

ja 

Schwer- 
punkt 5 

Interaktionsprozesse im Sport 10 Abschluss der Basismodule 3 und 4 Die Modulabschlussprüfung erfolgt mündlich (ca. 
30 Min.), schriftlich als Klausur (ca. 90 Min.) oder 
in Form einer Hausarbeit (ca. 10 S.) 

ja 

Schwer- 
punkt 6 

Analyse sportlicher Bewegung 10 Abschluss der Basismodule 3 und 4 Die Modulabschlussprüfung erfolgt mündlich (ca. 
30 Min.), schriftlich als Klausur (ca. 90 Min.) oder 
in Form einer Hausarbeit (ca. 10 S.) 

ja 

Überfachlicher Wahlpflichtbereich 

 Im überfachlichen Wahlpflichtbereich sind 
Module aus den hierfür vorgesehenen Mo-
dulkatalogen anderer Fächer oder zentraler 

Einrichtungen nach freier Wahl zu absol-
vieren. 

insgesamt 
20 

Die Module werden nach den Bestimmungen der anderen Fächer bzw. zentralen Einrichtun-
gen abgeschlossen. Über die Berücksichtigung der Leistungen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss des Instituts für Sportwissenschaft. 

Die Berücksichti-
gung erfolgt ohne 
Note mit dem 

Vermerk „bestan-
den“. 

 

                                                 
2 Im fachlichen Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von insgesamt 40 LP zu absolvieren. 
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Überfachlicher Wahlpflichtbereich für andere Masterstudiengänge 
 

Nr. des 
Moduls 

Name des Moduls LP des 
Moduls 

Fachspezifische Zulassungsvoraussetzun-
gen für die Prüfung 

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang Benotung 

Basis 1 Integriertes Theorie-Praxis-Modul 10 keine Klausur (ca. 45 Min.) oder Hausarbeit (ca. 5 Seiten 

bzw. 7.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder mündli-

che Prüfung (ca. 20 Min.) 

ja 

Basis 2 Diagnostik und Evaluation 10 keine  

Modulabschluss im Themenbereich Sozialwissen-

schaften (1 LP): 

Klausur (ca. 45 Min.) oder Hausarbeit (ca. 5 Seiten 

bzw. 7.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder Portfolio 

(7-10 Seiten bzw. 10.500-15.000 Zeichen ohne 

Leerzeichen) 

 

Modulabschluss im Themenbereich Naturwissen-

schaften (1 LP):  

Klausur (ca. 45 Min.) oder Hausarbeit (ca. 5 Seiten 
bzw. 7.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder Portfolio 
(7-10 Seiten bzw. 10.500-15.000 Zeichen ohne 
Leerzeichen) 

ja 

Basis 3 Sport und Bewegung in heterogenen und plu-
ralistischen Kontexten aus naturwissenschaft-
licher Perspektive 

5 Das Modul wird ohne Prüfung abgeschlossen. 

Basis 4 Sport und Bewegung in heterogenen und plu-
ralistischen Kontexten aus sozialwissenschaft-
licher Perspektive 

5 Das Modul wird ohne Prüfung abgeschlossen. 

 


